Informationen zu Tschechien
Zur Einreise mit dem PKW
· Sicherungen (eine von jedem Typ)

· Ersatzlampen (Ausnahme bei Xenonlampen)

· Wagenheber
· Reserverad
· Radmutterschlüssel

· Reflexweste

· Verbandskasten
· Warndreieck
Die Bundespolizei informiert...
Seit 21. Dezember 2007, Punkt 0.00 Uhr, entfielen die stationären Grenzkontrollen zur Tschechischen Republik. Ein Überschreiten der Landgrenze ist danach an jeder Stelle kontrollfrei möglich. Die Bundespolizei wird auch künftig im Grenzraum präsent sein und gemeinsam mit ihren in- und ausländischen Partnern auf beiden Seiten der Grenze für Sicherheit sorgen.

Bitte beachten Sie:

· Es besteht weiterhin die Pflicht zum Mitführen von gültigen Reisedokumenten!
· Halter von Heimtieren wie Hund, Katze, Frettchen müssen beim Grenzübertritt den gültigen blauen EU-Heimtierausweis mitführen. Das Augenmerk liegt hierbei auf dem Schutz vor Tollwut. Die Tollwutimpfung ist im Pass einzutragen und gilt je nach Impfstoff nach den Angaben des Herstellers bis zu drei Jahren. 

· Für Autofahrer besteht absolutes Alkoholverbot (0,0 Promille Blutalkohol) und es muss auch ganzjährig tagsüber mit Abblendlicht gefahren werden.

· Auf der Autobahn kann man max. 130 km/h und auf den Landstraßen 90 km/h fahren. 
· Vignetten werden nur für Autobahnen benötigt. Gibt es in Tankstellen und Wechselstuben
Zollbestimmungen:

Waren für Ihren persönlichen Bedarf!

Aus jedem Land der Europäischen Union, von einigen Sondergebieten abgesehen, können Sie Waren abgabenfrei mitbringen, wenn sie für Ihren persönlichen Bedarf bestimmt sind. Bei verbrauchsteuerpflichtigen Waren wie zum Beispiel Zigaretten und Alkohol sind bestimmte Richtmengen zu beachten. Werden diese überschritten, ist ein Nachweis über die private Verwendung erforderlich.

Bis zu folgenden Mengen wird ab 01.01.2008 eine Verwendung zu privaten  Zwecken angenommen:

Zigaretten






800 Stück

Zigarillos (Zigarren mit einem Höchstgewicht von 3 g/Stück)
400 Stück

Zigarren





 
200 Stück

Rauchtabak






1 kg

Kaffee (Röstkaffee oder löslicher Kaffee)

 10 kg

Spirituosen





 
10 Liter

Alkopops





 
10 Liter

Likörwein, Wermutwein




20 Liter

Wein (davon höchstens 60 Liter Schaumwein)
 
90 Liter

Bier







110 Liter

Es darf jeweils nur eine der genannten Freimengen in Anspruch genommen

werden! Weitere Informationen unter www.zoll.de 
